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2Ob34/82
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.11.1968

Norm

ABGB §1304 BIId

StVO §7 Abs2 Ib

Rechtssatz

Verschuldensteilung 1 : 1 zwischen Lastkraftwagenlenker, der durch eine zu weit links gehaltene Fahrlinie dem

entgegenkommenden Radfahrer die Durchfahrtslücke verengt und außerdem nicht rechtzeitig anhält, wogegen der

(sodann gestürzte) Radfahrer durch eine im Hinblick auf die schlechte Fahrbahnbescha>enheit und das

Fahrbahngefälle zu hohe Geschwindigkeit von achtzehn bis zwanzig km/h die Sturzgefahr erhöht.
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2 Ob 318/68
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